11.1 Verhältniswahrende Verschmelzung 
(Alleingesellschafter, side-stream-merger)
	FN [Firmenbuchnummer mit Prüfbuchstaben]
An das
[angerufene Gericht]
F I R M E N B U C H S A C H E
Verhältniswahrende Verschmelzung 
als übernehmende Gesellschaft
Einschreiter:	[Vorname Zuname, Geburtsdatum, PLZ, Ort, Straße Nummer] als einziger selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer der [Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort]
vertreten durch:
In dem vom [Firmenbuchgericht] geführten Firmenbuch ist unter FN [Firmenbuchnummer] die [Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort] eingetragen (künftig: übernehmende Gesellschaft).
In dem vom [Firmenbuchgericht] geführten Firmenbuch ist unter FN [Firmenbuchnummer] die [Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort] eingetragen (künftig: übertragende Gesellschaft).
Alleingesellschafter beider Gesellschaften ist [Vorname Zuname, Geburtsdatum, PLZ, Ort, Straße Nummer].
Das Stammkapital der beteiligten Gesellschaften beträgt jeweils [Höhe des Stammkapitals]. Das Stammkapital ist jeweils zur Gänze geleistet.
In der außerordentlichen Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft wurde beschlossen, die übertragende Gesellschaft unter Ausschluss der Liquidation mit der übernehmenden Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zu verschmelzen. Die Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft war gem § 231 Abs 1 Z 2 AktG nicht erforderlich, da zum einen keine Anteile gewährt werden mussten und zum anderen das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft vollständig geleistet ist (vgl § 99 Abs 5 GmbHG). Der Geschäftsführer hat daher auf die Einberufung der Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft verzichtet.
Der Verschmelzung werden die Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft zum [Stichtag] und der am [Datum] abgeschlossene Verschmelzungsvertrag zu Grunde gelegt.
Der Alleingesellschafter der beteiligten Gesellschaften hat gem § 100 Abs 1 GmbHG auf den Verschmelzungsbericht (§ 220a AktG) verzichtet. Die Prüfung des Verschmelzungsvertrages wurde vom Alleingesellschafter nicht verlangt (vgl § 100 Abs 2 GmbHG).
Gem § 232 Abs 2 AktG iVm § 96 Abs 2 GmbHG hat der Alleingesellschafter auf die Vorbereitungshandlungen der Verschmelzung sowie auf die Erstellung einer Zwischenbilanz (§ 221a Abs 1 bis 3 AktG) verzichtet.
Als Geschäftsführer erkläre ich, dass der Alleingesellschafter auf eine Klage auf Anfechtung und Feststellung der Nichtigkeit des Verschmelzungsbeschlusses gem § 225 Abs 2 AktG iVm § 96 Abs 2 GmbHG ausdrücklich und unwiderruflich verzichtet hat.
Folgende Urkunden werden vorgelegt:
./A	Verschmelzungsvertrag in Notariatsaktsform vom [Datum]
./B	Notarielles Generalversammlungsprotokoll der übertragenden Gesellschaft vom [Datum] samt Verschmelzungsvertrag und Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft
./C	Verzichtserklärung des Alleingesellschafters der übernehmenden Gesellschaft hinsichtlich Verschmelzungsbericht und Verschmelzungsprüfung vom [Datum]
./D	Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft
Als einziger Geschäftsführer der übernehmenden Gesellschaft stelle ich namens der Gesellschaft den Antrag, das [angerufene Gericht] möge im Firmenbuch die folgende Eintragungen bewilligen:
Verschmelzungsvertrag vom [Datum]
Generalversammlungsbeschluss vom [Datum] der [Firma der übertragenden Gesellschaft, samt Firmenbuchnummer und Prüfbuchstaben] als übertragender Gesellschaft. Verschmelzung mit dieser Gesellschaft als übernehmender Gesellschaft.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in [Ort].
Ort, Datum
Beglaubigte Unterschriften der Geschäftsführer der übernehmenden 
Gesellschaft in vertretungsbefugter Anzahl
